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Protokoll Ober die öffentliche Landtagssltznng 
vom 23. Dezember 1953 

3. Fknenxgesetz und Vornnschlag für das 
Jahr 1954 

(Fortsetzung.) 

Regierungschef-Stellvertreter F. N i g g : Ich 
bin bereit, den Gemeinden eine bezügliche Wei
sung hinauszugeben, daß die Prämien voll aus
bezahlt werden sollen. 

Abg. Oswald B ü h 1 e r : Die Auffassung des 
Herrn Abgeordneten Dr. Beck Uber die Prämien
auszahlungen teile ich voll und ganz. Ich möchte 
bei dieser Gelegenheit der Regierung zu überle
gen geben, ob die Prämienauszahlung nicht wie 
ibisher am Markt selbst erfolgen könnte, denn 
der Markt ist eigentlich ein weltlicher Feiertag 
für die Bauern. Mit vermehrtem Kräfteeinsatz 
müßte die Auszahlung möglich gemacht werden 
können. In Bauernkreisen ist man der Auffas
sung, daß diesem Anlaß der bisherige Charakter 
durch die Prämienauszahlung durch die Gemein
den genommen wird. Die ganzen Bauernfamilien 
nehmen an diesem Fest teil, und es wird immer 
mit den Zuflchüsaen aus den Prämiengeldem ge
rechnet Wenn nun die Prfcn'ien nicht am Markt 
selbst ausbezahlt werden, so bat dieser Tag für 
die Bauern viel von seiner bisherigen Bedeutung 
verloren. Man kann mir vielleicht entgegenhal
ten, daß es nicht notwendig ist, daß ein Teil die
ses Prämiengeldes am Markt verbraucht wird. 
Dazu möchte ich feststellen, daß auch der Bauer 
ein Anrecht darauf hat, sich einmal im Jahre 
an einem für seinen Stand gegebenen Tag Uber 
seine Erfolge in der Viehzucht zu freuen. Wenn 
an diesem Tage der Beitrag aus den Prämien
geldem fehlt, so ist es verständlicherweise kein 
Festtag mehr. Ich kenne die Schwierigkeiten, die 
den zuständigen Regierungsstellen bei dieser Re
gelung entstehen. Trotzdem möchte ich dersel
ben das Wort reden, denn lieber nehme ich einige 
Irrtümer in Kauf — die übrigens nachträglich 
auch berichtigt werden können —, als diesem 
Fest den Charakter zu nehmen. 

Regierungschef-Stellvertreter F. N i g g : Die 
Anregung des Herrn Abgeordneten Btthler ist in 
den letzten zwei Jahren oft an mich gelangt. 
Nachdem sich in den letzten Jahren infolge des 
starken Viehauftriebs durch diese Regelung ver
schiedene Mißstände ergeben haben, haben wir 
einmal den Versuch gemacht, die Prämien nach
träglich durch die Gemeinden auszahlen zu las
sen. Dies wird übrigens auch anderswo so ge-
handhabt. Ich glaubte, den Bauern und speziell 
auch dem Vieh mit der neuen Anordnung dienen 
zu können. Tatsache ist, daß beim früheren Sy
stem die Bauern erst um fünf oder sechs Uhr 
abends — intf Oktober kann es dann schon dun
kel sein — mit dem Vieh den Heimweg antreten 
konnten. Es ist auch schon vorgekommen, daß 
nachher noch einige Tage nach verlorenem Vieh 
gesucht werden mußte. Bei sohlechtem Wetter 
ist das Vieh dann wirklich zu bedauern. Am letzt
jährigen Prämienmarkt setzte z. B. um Mittag 
ein starker Sturm ein. Auf Grund der neuen Re
gelung war die ganze Prämiierung um 2 Uhr ab
geschlossen und die Leute konnten nach Hause 
gehen. Nach dem früheren System hätten sie 
mindestens noch drei Stunden warten müssen. 
Die Frage ist übrigens einmal in der Finanzkom
mission .behandelt worden; und die Bauemver-
treter in der Finanzkommission haben das neue 
System bevorzugt. Es ist mir bekannt, daß die 
Beschwerde besonders aus den Gemeinden Vaduz 
und Eschen kommt, während in anderen Gemein
den darüber nichts verlautet. 

Abg. Gerhard G e r n e r : Ich möchte die Aus
führungen des Herrn Abgeordneten BUhler be
stens unterstützen. Es ist auch für die Gewerbe
treibenden ein Verlust, wenn den Bauern das 
Prämiengeld nicht am Markt selbst ausbezahlt 
wird. Dies beeinträchtigt begreiflicherweise den 
Umsatz. Ich schließe mich deshalb dem Antrag 
des Herrn Abgeordneten BUhler an und ersuche 
die Regierung, bei der Auszahlung der Prämien
gelder das alte System wieder einzuführen. 

Abg. Oswald B U h l e r : Ich sehe auf verschie
denen Gesichtern ein Lächeln, daß diese Frage 
hier diskutiert wird. Für mich ist sie 'wichtig ge
nug. Es geht darum, einen bäuerlichen Brauch 
zu wahren. Diese Bräuche sind wichtig. Es geht 
auch darum, daß den Jungen die Freude hm. 
Bauernberüfe nicht verleidet wird. Es gibt Jung
knechte und Bauernsöhne, die das ganze Jahr im 
Betrieb mitarbeiten und die bisher vom Prämien-
geld immer etwas bekommen haben. Belm neuen 
System fällt dies natürlich dahin. Diese Jungen 
hätten den Beitrag für ihre Mühen übrigens ver
dient. Man soll nicht alles Uber einen Leisten 
schlagen. Wenn zufällig einmal ganz schlechte 
Witterungsverhältnisse sind, so kann am Markt 
immer noch bekanntgegeben werden, daß die 
Auszahlung ausnahmsweise einmal Uber die Ge
meindekassen erfolgt. Als Regel sollte aber die 
Auszahlung der Prämiengelder am Markt selbst 
gelten. 

Abg. Paul B ü c h e l : Die gegenständliche An
regung des Herrn Abgeordneten BUhler wurde 
bereits schon einmal in der Finanzkommissioii 
behandelt. Ich bin auch* Bauer und 'ich"müJJ wsa1 

gen, daß ich diesen Bauernfeiertag nicht missen 
möchte. Dennoch bin ich gegen die Auszahlung 
der Prämiengelder am Markt selbst. Wenn der 
Bauer soweit ist, daß er seinem Sohn oder dem 
Knecht für diesen Tag nicht ein paar Franken 
aus der eigenen Tasche zustecken kann, dann ist 
dies ein Armutszeugnis. Die heutige Regelung ist 
jedenfalls 'bedeutend praktischer, denn das Vieh 
kann bedeutend früher abgetrieben werden. Wenn 
das Vieh dann versorgt ist, kann sich der Bauer 
immer noch etwas zugute kommen lassen. In 
Bauernkreisen selbst wurde früher oft der 
Wunsch geäußert, daß die Prämiengelder später 
auabezahlt werden sollten, denn die Auszahlung 
am Markttag selbst dauerte zu lang, so daß die 
Bauern erst bei Nacht mit ihrem Vieh zu Hause 
ankamen. Dadurch kam es öfters vor, daß Vieh 
verlorenging. Es dürfte dem (Bauern die Freude 
an diesem Festtag auch versalzen, wenn er nach
her noch sein Vieh suchen muß. 

Abg. Franz K i n d : Im allgemeinen gehe ich 
mit den Ausführungen des Herrn Abgeordneten 
BUhler einig. Der Charakter eines Bauemfestta-
ges soll diesem Tage erhalten bleiben. Von der 
praktischen Seite besehen, muß man aber das 
neue System, bzw. die spätere Auszahlung der 
Prämiengelder gutheißen. 

Abg. Oswald B U h l e r : Es scheint mir doch 
merkwürdig, daß fast alle Bauemvertreter den 
Markttag so darstellen, als ob um abends 5 Uhr 
alle Bauern betrunken wären. Da möchte ich 
denn für unsere Bauern doch ein Wort einlegen. 
Ich war jedes Jahr auf dem Markt, aber so be
trunkene Bauern habe ich noch nie angetroffen. 
Ich finde die Schilderungen stark übertrieben, 
wenn behauptet wird, daß da alle Bauern ihr 
Vieh verlieren und nachher die größte Mühe ha
ben, bis sie es wieder beisammen haben. Wenn 
die Leute aber nüchtern sind, so werden sie ihr 
Vieh ohne größere Schwierigkeiten nach Hause 
bringen. 

^.bg. Paul B ü c h e l : Ich habe in meinen Aus
führungen nicht erwähnt, daß die Bauern be
trunken seien, sondern ich wollte lediglich fest
stellen, daß es fUr den Bauern viel bequemer ist, 
wenn er sein Vieh beizeiten und jedenfalls noch 
vor Einbrach der Dunkelheit nach Hause brin
gen kann. Ich darf auch noch darauf hinweisen, 
daß die Auszahlung der Prämiengelder am Markt 
oft zu Unzukömmlichkeiten geführt hat, wenn 
die aufgerufenen Bauern zufällig nicht gerade 
anwesend waren und das Geld dann von Bekann
ten in Empfang genommen wurde. Es gab dann 
viele unnütze Rückfragen und unberechtigte Re
klamationen. 

Abg. Dr. Ivo B e c k : Ich möchte einen Kom
promißvorschlag machen, nämlich, daß die Regie
rung die Bauern auffordern soll, dem Vieh Glok-
ken anzuhängen, damit man es auch wieder fin
det. 

Regierungschef-Stellvertreter F. N i g g : Ich 
glaube, wir sollten mit der Behandlung des The
mas Schluß machen. Der Landtag dürfte die Re
gelung dieser Angelegenheit der Landesviehver-
edlungskommission Uberlassen. 

Präsident D. S t r u b : Es scheinen alle Herren 
Abgeordneten mit diesem Vorschlag einverstan
den zu sein. 

Titel IV und V werden genehmigt. 
Abg. Paul B ü c h e l : Zum Titel VI «Post? 

möchte ich den Vorschlag auf Abänderung des 
Postautokurses fUr das Unterland einbringen. 
Der Kurs am Morgen ist zu spät angesetzt, denn 
die Arbeiter aus dem Unterland erreichen damit 
ihre Arbeitsplätze im Oberlarid nicht mehr recht
zeitig. Abends fährt der letzte Kurs vor Arbeits
schluß zurück. Es bedeutet dies einen Verdienst
ausfall für die Unterländer Arbeiter. Ich ersu
che deshalb Regierung und Finanzkommission, 
bei der künftigen Fahrplangestaltung diese Kurse 
entsprechend anzusetzen. 

Regierungschef-Stellvertreter F. N i g g : Ich 
habe mir den Wunsch des Herrn Abgeordneten 
Paul Büchel vorgemerkt. Die Landesverkehrs
kommission wird dafür besorgt sein, daß hier 
eine Aenderung getroffen wird. 

Abg. Dr. Ivo B e c k : Es ist mir bekannt, daß 
die Postautochauffeure und die Telephonmon
teure nicht entsprechend entlöhnt sind. Der heute 

Tlmlt dem Störungsdienst beauftragte Telephon-
% ijaonteur, der Tag und Nacht.bereitstehen.muß, 

hatte z. B. früher in St. Gallen einen bedeutend 
höheren Lohn, als er jetzt erhält. E r ist Fami
lienvater und hat einige Kinder. Ich finde es nicht 
fUr gut, wenn diese Leute als Staatsangestellte 
so schlecht bezahlt sind. Es wurde vorher schon 
Beschluß gefaßt, daß die Postangestellten gehalt
mäßig den schweizerischen gleichgestellt sein 
sollen. Ich möchte deshalb die Regierung einla
den, diese Angelegenheit zu überprüfen und in 
Ordnung zu stellen. Ich halte dafür, daß gerade 
die Staatsangestellten anständig entlöhnt werden 
sollen. Es drängt sich also hier eine Richtigstel
lung auf, denn diese Leute sind wirklich misera
bel bezahlt. 

Abg. Oswald B U h l e r : Ich habe in dieser 
Hinsicht auch schon Ueberprüfungen angestellt 
und muß feststellen, daß die Bezeichnung des 
Herrn Abgeordneten Beck mit miserabel noch 
sehr milde ist. Wenn der betreffende Mann eine 
Lehre gemacht hat und heute alle erforderlichen 
Kenntnisse zur Instandhaltung der Telephonanla
gen besitzt lind dabei einen Lohn von etwas Uber 
vierhundert Franken bezieht, so sind dies keine 
Zubtände. Ich bitte deshalb die Regierung, ein
gehende Ueberprüfungen anzustellen, was fUr 
Normen für die Entlöhnung dieser Leute ange
wendet werden. Ich kann mir nämlich nicht vor
stellen, daß dies mit den schweizerischen Vor
schriften im Einklang steht. Ich glaube niemals, 
daß ein Telephonmonteur, der die ganze Automa
tisierung beherrschen muß, um Fr. 460.— in 
St. Gallen Dienst tun kann. Etwas stimmt da 
nicht, und ich möchte deshalb schon dringlich er
suchen, die Sache zu überprüfen. 

Regierungschef-Stellvertreter F. N i g g : Ich 
werde die Angelegenheit mit der Postdirektion 
abklären. Es scheint mir auch, daß hier Unter
schiede vorliegen; deren Ursache ist mir jedoch 
unbekannt. Die Sache wird anläßlich einer Kon
ferenz mit der Postverwaltung abgeklärt und 
dann dem Landtag Bericht erstattet werden. 

Titel VI, VII, Vm, IX und X werden geneh
migt. 

Abg. Josef B ü c h e 1 : Es ist mir nicht recht 
klar, warum' unter Titel XI für die relativ hoch 
verzinslichen Anleihen von 1941 und 1947 keine 
Amortisationsquoten eingesetzt sind. Der Inhalt 
der Verträge ist mir allerdings nicht bekannt; 
es würde mich aber doch der Grund fü r dieses 
Vorgehen interessieren, da die Amortisation fUr 
die 1950er Anleihe z. B. mit Fr. 250 000.— einge
setzt ist. 

Regierungschef^Stellvertreter F. N i g g : Mit 
der Landesbank wurde am 28. August 1953 ein 
Ueberelnkommen getroffen, daß die Landesan
leihen vom Jahre 1941 und 1947 von insgesamt 
Fr. 1434 200.— mit Wert-vom 31. Dezember 
1953 in eine Konversionsanleihe von Fr. 1500 000 
zu 2 % Prozent Zins mit Jahrescoupons vom 28. 
Februar, erstmals 1955 zahlbar, umgewandelt 
werden. Grundsätzlich ist die Anleihe fest bis 

zixn 28. Februar 1964, jedoch jährlich mit Fr. 
150 000.— amortlsierbar, erste Tilgungsrate am 
28. Februar 1955, verstärkte Tilgung oder gänz
liche Rückzahlung jederzeit ab 28. Februar 1959 
zulässig. 

Abg. Eugen S c h ä d 1 e r : Ich erlaube mir 
noch auf den Titel «Soziale Fürsorge» zurückzu
kommen. Wie Ich vernommen habe, ist der Cari
tasverein mit Beiträgen an die Versorgung von 
anormalen Kindern stark belastet. Ich möchte 
deshalb anfragen, ob diese Aufwendungen in 
dem für den Caritasverband eingesetzten Betrag 
inbegriffen sind. Wenn dies nicht zutreffen1 soll
te, würde ich empfehlen, den Caritasverband in 
dieser Hinsicht mehr zu unterstutzen. Wenn man 
für das Rote Kreuz schon Fr. 30 000.— bewilUgt, 
so dürfte man auch fü r den Caritasverband den 
Beitrag etwas erhöhen. 

Regierungschef-Stellvertreter F. N i g g : Die 
Anfrage des Herrn Abgeordneten Schädler kann 
ich dahingehend beantworten, daß die Regierung 
für diesen Zweck bedeutende Beiträge aus dem 
Titel «Jugend» leistet. FUr die Unterbringung 
anormaler Kinder zahlt die Regierung in der Re
gel mindestens einen Drittel xler Kosten; ein wei
teres Drittel wird von der Gemeinde, vom Cari
tasverein, vom Roten Kreuz oder den Eltern ge
tragen. In anderen Fällen tragen die Kosten Land 
und Gemeinde je zur Hälfte. 

Die Titel XI und XIII werden genehmigt. 
Abg. Dr. Ivo B e c k : Wenn wir schon beim 

Titel Abgaben sind, mächte ich darauf hinweisen, 
daß die Landeskasse 'bei der Auszahlung der 
Taggelder immer 2 Prozent Steuer in Abzug 
bringt. Meiner Auffassung nach hat sie hiezu 
nicht die Berechtigung. Ich möchte deswegen 
nicht dem Landeskassaverwalter einen Vorwurf 
machen. Auf mein Befragen hin teilte er mir mit, 
daß er hiezu schon vor zirka zehn Jahren von 
der Regierung den Auftrag erhalten habe. Nach 
Art. 29 des Steuergesetzes darf dies nur bei 
Arbeitnehmern, aber nicht bei selbständig Er
werbenden gemacht werden. Ich fühle mich als 
Landtagsabgeordneter, aber nicht als Angejtell-
ter des Staates. Es ist ja an und fü r sich eine 
Kleinigkeit, aber ich weiß, daß dies auch bei der 
Auszahlung von Honoraren fü r Gutachten, von 
Architekten usw. schon vorgekommen ist. Das 
Vorgehen ist also nicht ganz in Ordnung, weil 
ihm effektiv jede gesetzliche Grundlage fehlt. Es 
versteht sich auch von selbst, daß es buchhalte
risch bedeutend komplizierter ist, wenn die Steuer 
abgezogen wird. 

Abg. Alois O s p e 11: In meinem Falle ist die 
Angelegenheit 'buchhalterisch etwas schwieriger, 
da ich gleichzeitig auch Arbeitnehmer bin. Ith 
nehme aber an, daß ich in diesem Falle gleich 
wie die anderen Abgeordneten behandelt werde. 

Regierungschef-Stellvertreter F. N i g g : Diese 
Verfügung scheint schon sehr alt zu sein, denn 
ich kenne sie jedenfalls nicht. Der Herr Abgeord
nete Dr. Beck hat ganz richtig darauf hingewie
sen, daß in diesem Falle der Abzug von Steuern 
gemäß Artikel 29 des Stetlergesetzes nicht mög
lich ist. Wenn die Herren Abgeordneten damit 
einverstanden sind, werde ich der Landeskasse 
Auftrag erteilen, daß sie sich genau an den Ar
tikel 29 des Steuergesetzes zu 'halten bat, wonach 
die Steuerabzüge nur von Gehältern und Löhnen, 
nicht aber von Honoraren, Auszahlungen an frei 
Erwerbende und Taggeldern gemacht werden 
dürfen. 

Titel V, VI, VH, IX, X und XII werden geneh
migt. 

Abg. Alois O s p e 11: Der Landtag hat ge
stern ein Gesetz Uber die Angleichung der Ge
hälter der Beamtenschaft an jene des Kantons 
St. Gallen verabschiedet. Es soll bei dieser Gele
genheit auch die Angleichung der Löhne der Ar
beiterschaft noch eingehend diskutiert worden 
sein. Anläßlich der Festsetzung der Gehälter der 
Staatsangestellten auf 90 Prozent der Bezüge 
der st. gallischen Staatsangestellten durch den 
Landtag im Jahre 1944 gab der Landtag seiner 
Auffassung Ausdruck, daß auch, die Löhne der 
Arbeiterschaft derjenigen der Arbeiterschaft im 
benachbarten Rheintal anzugleichen seien. Was 
wurde aber inzwischen erreicht? Nur in ganz we
nigen handwerklichen und InduatrtgbBtrMjen 
konnte eine Angleichung erreicht won^^trä^ 
dem sich z. B . die Industrie in Ueohtcmtein^por 
ßer Privilegien von selten des Landes und der 


